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Naturschutz

Wesentliches Ziel des Naturschutzes ist die Bewahrung und Erhaltung einer vielfältigen Natur durch den Schutz der Lebensräume von Tieren und Pflanzen. Dies kann unter anderem durch Anordnung von Nutzungsbeschränkungen bzw. von Nutzungsverzicht zu erreichen versucht werden. Diese besonderen Schutzmaßnahmen werden in Verordnungen zur Feststellung von Natur- und Landschaftsschutz- und Europaschutzgebieten bzw. geschützten Landschaftsteilen und durch bescheidmäßige Erklärung von Naturdenkmalen gesetzt. Mit der Unterschutzstellung können Eigentumsbeschränkungen einher gehen, die einerseits eine aufwändigere Bewirtschaftung nach sich ziehen, andererseits eine Ertragsminderung des Grundstückes zur Folge haben können.

Das Steiermärkische Naturschutzgesetz sieht wie für die betroffenen Grundeigentümer/Berechtigte eine Entschädigung der durch die oben beschriebenen besonderen Schutzmaßnahmen erfolgten wirtschaftlichen Nachteile vor und verweist dazu auf Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954 (bzw. Eisenbahn-Enteignungs-Entschädigungsgesetz, BGBl. Nr. I Nr. 112/2003)

Jagd

Grundsätzlich erfließt das Jagdrecht aus dem Grundeigentum und ist mit diesem verbunden. Beschränkungen des Jagdrechts unterliegen daher dem Schutz verfassungsrechtlich geschützter Grundrechte wie dem Eigentumsrecht. Die Ausübung des Jagdrechts ist durch öffentlich-rechtliche Vorschriften eingeschränkt und kann durch privatrechtliche Disposition, außer wo dies das Gesetz ausdrücklich vorsieht, nicht verändert werden.

Zwingende Vorschriften des Jagdgesetzes sind daher bei der Erlassung von Schutzgebietsverordnungen jedenfalls zu berücksichtigen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass bei rechtmäßiger Jagdausübung keine Beschränkungen des Jagdrechtes notwendig werden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Europaschutzgebiete, in denen, Richtlinienkonformität des Jagdgesetzes vorausgesetzt, von der Zulässigkeit rechtmäßiger Jagdausübung ausgegangen werden kann.

Damit würde sich kein Entschädigungsanspruch für die Jagdberechtigten bzw. für die Jagdausübungsberechtigten ergeben.

Es gibt Eigentumsbeschränkungen, die der Eigentümer entschädigungslos hinzunehmen hat, wenn sie in kein verfassungsrechtlich geschütztes Recht wesentlich eingreifen. Andererseits können Beschränkungen und Verpflichtungen in ihrer Wirkung derartig intensiv sein, dass, ihre grundsätzliche Zulässigkeit vorausgesetzt, sich die Entschädigungsfrage stellt.

Gehen allerdings die naturschutzfachlichen Forderungen darüber hinaus, z. B. Verzicht auf Bejagung bestimmter Wildarten, Verzicht auf bestimmte erlaubte Fangmethoden und dergleichen, müsste der daraus resultierende Schaden dem Grundeigentümer ersetzt werden. Im Falle der Verpachtung des Jagdrechtes resultiert der Schaden aus der Differenz zwischen dem erzielbaren Pachtpreis und dem verminderten Pachtschilling sowie aus dem erhöhten Aufwand, z. B. für Schutzmaßnahmen an Kulturen auf Grund der Beschränkung. Im Falle der Ausübung der Jagd im Eigenjagdgebiet müsste der tatsächliche Mehraufwand bzw. der tatsächlich entstandene Schaden ersetzt werden.

Die Abgrenzung zwischen entschädigungspflichtiger und entschädigungslos hinzunehmender Eigentumsbeschränkung ist nicht scharf, wobei jedenfalls davon auszugehen ist, dass eine Entschädigung bei einer Beschränkung der zulässigen Nutzungen oder Tätigkeiten zwingend geboten ist. Ebenso ist ein erhöhter Aufwand abzugelten. Sonderopfer, die der Einzelne gegenüber anderen Normunterworfenen zu erbringen hätte, sind unzulässig, dies würde dem Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen. Bloße Folgen der Vollziehung einer öffentlich-rechtlichen Pflicht, wie etwa die Einholung einzelner behördlicher Bewilligungen oder die Duldung von Kontrollen etc. stellen aber keinen entschädigungspflichtigen Tatbestand dar. Die Bewirtschaftung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang im Rahmen der guten land- und forstwirtschaftlichen Praxis Flächen in Natura 2000-Gebieten unterliegen keiner besonderen Bewilligungs- und Abstimmungspflicht.

Die Judikatur des OGH spricht von einer Erfahrungstatsache, dass das Interesse eines potentiellen Käufers am Erwerb eines Grundstückes, dessen Verfügbarkeit Beschränkungen unterliegen, geringer ist, als am Erwerb eines belastungsfreien Objektes. Bei der Bestimmung der Höhe der Entschädigung für Verkehrswertminderung ist eine ausgiebige Anwendung des richterlichen Ermessens geboten, weil sich die Auswirkungen auf den Verkehrswert oft nicht genau ermitteln lassen. In der Regel ist davon auszugehen, dass eine Verkehrswertminderung eintritt, wenn eine Beschränkung vorgeschrieben ist.

Geht man davon aus, dass die Entschädigung den geldwerten Ausgleich zwischen der Vermögenslage vor und nach der Eigentumsbeschränkung darstellt, also der sogenannte positive Schaden zu entschädigen ist, ist auch eine Minderung des Verkehrswertes, der durch Auflagen belasteten Grundstücke abzugelten.

Das Maß der Beeinträchtigung der Verfügungsfreiheit ist für die Bemessung der Entschädigungshöhe von Bedeutung.

Jagd- und Europarecht

Die Kommission hat eine Liste wild lebender Vogelarten erstellt und gemäß Artikel 16 der Richtlinie dem Ausschuss zur Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt (allgemein als ORNIS-Ausschuss bezeichnet) vorgelegt. Diese Liste ist nicht verbindlich, sondern soll als Leitfaden bei der Anwendung der Richtlinie dienen. Sie ist über die Website der GD Umwelt abrufbar: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/eu_species/index_en.htm
Artikel 15 bis 17 enthalten Bestimmungen über die Anpassung der Anhänge I und V der FFH-RL sowie des Anhangs III an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt. Diese Bestimmungen sehen Aufgaben für ein gemäß Artikel 16 eingesetzten Ausschuss vor, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der Kommission zusammen setzt. Zwar ist die regulatorische Aufgabe dieses Ausschusses – bekannt als ORNIS-Ausschuss - formell verhältnismäßig begrenzt, doch haben seine Mitglieder in der Praxis eine wichtige beratende Aufgabe, da sie regelmäßig alle Aspekte der Durchführung der Richtlinie, einschließlich der Jagdaspekte, erörtern. Im Hinblick auf die Änderungen der die Jagd betreffenden Bestimmungen der Richtlinie hat der Ausschuss formell keinerlei Aufgaben. Alle relevanten Änderungen des verfügenden Teils der Richtlinie oder des Anhangs II müssen vom Ministerrat und vom Europäischen Parlament auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission verabschiedet werden.

Die VS wurde einmal durch einen sekundären Rechtsakt geändert. Diese Änderung des Anhangs II der Richtlinie 79/409/EWG betraf die Aufnahme von fünf Arten von Raben Corvidae, die Schäden an Kulturen verursachen können und für die Regulierungsmaßnahmen früher nur im Rahmen von Abweichungen gemäß Artikel 9 möglich waren. Die Republik Österreich trat im April 2009 abermals an die Kommission heran die Vogelarten Aaskrähe, Elster und Eichelhäher für jagdbar zu erklären.

Die bejagbaren Arten sind in Anhang II der Richtlinie aufgeführt. Dieser Anhang besteht aus einem Teil 1 und einem Teil 2. Die im Anhang II Teil 1 aufgeführten Arten können in allen Mitgliedstaaten bejagt werden. Dagegen können die im Anhang II Teil 2 aufgelisteten Arten nur in den Ländern bejagt werden, für die sie angegeben sind. 

Abgesehen von den Anpassungen infolge des Beitritts neuer Mitgliedstaaten wurde Anhang II Teil 2 geändert, um ihn an den jüngsten Kenntnisstand über die Situation der Vögel anzupassen. Dies führte zur Aufnahme fünf weiterer Gattungen der Familie der Corvidae in Anhang II Teil 2 und zur Streichung von zwei Gattungen der Watvögel aus Anhang II Teil 2 für Italien (Arten, die der weltweit gefährdeten Art des Dünnschnabel-Brachvogels Nummenius tenuirostris sehr ähnlich sind).

Die Jagd wird durch innerstaatliche Rechtsvorschriften geregelt. Die Auflistung einer Art in Anhang II stellt für einen Mitgliedstaat keine Verpflichtung dar, sie als bejagbar zu betrachten. Sie ist lediglich eine Option, von der die Mitgliedstaaten Gebrauch machen können oder nicht.

In seinem Urteil vom 8. Juli 1987 in der Rechtssache C-247/85 Kommission gegen Belgien erklärte der Gerichtshof in Randnr. 8: „Wie in diesem Zusammenhang hervorzuheben ist ergibt sich schon aus Artikel 2 der Richtlinie, wonach die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen zu treffen haben, um die Bestände aller genannten Vogelarten auf einem Stand zu halten oder auf einen Stand zu bringen, der  insbesondere den ökologischen, wissenschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entspricht, wobei den wirtschaftlichen und freizeitbedingten Erfordernissen Rechnung getragen wird, dass der Schutz der Vögel gegen andere, zum Beispiel wirtschaftliche Erfordernisse abgewogen werden muss. Auch wenn Artikel 2 somit keine eigenständige Abweichung von der allgemeinen Schutzregelung darstellt, so zeigt er doch, dass die Richtlinie selbst der Notwendigkeit eines wirksamen Schutzes der Vögel einerseits und den Erfordernissen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit, der Wirtschaft, der Ökologie, der Wissenschaft, der Kultur und der Freizeit andererseits Rechnung trägt.“ (Slg. 1987, S. 3029) In seinem Urteil vom 8. Juli 1987 in der Rechtssache C-262/85 Kommission gegen Italien wies der Gerichtshof die von der italienischen Regierung vorgebrachten Argumente zurück, dass Abweichungen von den Vorschriften des Artikels 7 Absatz 4 direkt auf Artikel 2 gestützt werden könnten. In Randnr. 37 erklärt er: … „zum zweiten Argument ist zu sagen, dass Artikel 2, wie bereits ausgeführt, eine eigenständige Abweisung von den sich aus der Richtlinie ergebenden Verpflichtungen und Anforderungen darstellt.“ (Slg. 1987, S. 3073).

Der Bericht über einen Workshop zum Thema „Die Jagd in und um Natura-2000-Gebiete“, der von der Kommission im April 2002 im Rahmen der Grünen Woche veranstaltet wurde, ist auf der Website der GD Umwelt http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/report_green_week_en.pdf abrufbar.

Die Kommission hat bereits einen Hinweis zu Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 der Richtlinie 92/43/EGW zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume und der wild lebenden Pflanzen und Tiere (FFH-Richtlinie) ausgearbeitet, die Artikel 4 Absatz 4 Satz 1 in Bezug auf die ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete ersetzten. In dem genannten Papier wird die Frage der Belästigung erörtert. Es ist angemessen, bei der Prüfung der Frage der Jagd gemäß Artikel 6 der FFH-Richtlinie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen. Dieser Abschnitt des Leitfadens ist in dem Sinne zu verstehen, dass die Auswirkungen, die in Bezug auf die Erhaltungsziele für die NATURA-2000-Gebiete nicht signifikant sind, nicht als Verstoß gegen Artikel 6 Absatz 2 der FFH-Richtlinie zu betrachten sind.

Die Jagd ist nur eine von vielen Möglichkeiten, NATURA-2000-Gebiete zu nutzen. Daneben gibt es die Landwirtschaft, die Fischerei und andere Formen der Freizeitgestaltung. Nach den Naturschutzrichtlinien spricht im Allgemeinen nichts gegen die Jagd in NATURA-2000-Gebieten. Selbstverständlich können eine Reihe menschlicher Tätigkeiten wie die Jagd vorübergehend zu einer verminderten Nutzung der Lebensräume in einem Gebiet führen. Solche Tätigkeiten wären signifikant, wenn sie dazu führten, dass ein Gebiet die Arten, für die es ausgewiesen ist, kaum noch halten könnte, und damit auch das jagdbare Wild reduziert würde.

In bestimmten Fällen wird sich die Jagd nicht mit der angestrebten Erhaltung einzelner Schutzgebiete vereinbaren lassen, beispielsweise wenn dort neben den bejagten Arten eine seltene Art vorkommt, die auf  Belästigungen sehr empfindlich reagiert. Solche Fälle lassen sich nur an Ort und Stelle feststellen.

Die Gewährleistung, dass die Jagd oder andere Tätigkeiten nicht zu signifikanten Belästigungen führen, hängt von verschiedenen Faktoren wie der Art und der Größe eines Gebiets sowie von der Tätigkeit oder den dort vorkommenden Arten ab. Man muss verstehen, weshalb ein Gebiet für den Naturschutz wichtig ist und daher in das NATURA-2000-Netz einbezogen wird, das die Grundlage für die Festlegung der Ziele seiner Erhaltung darstellt. Ein solches Verständnis ist wichtig, um über die speziellen Bewirtschaftungsmaßnahmen zu entscheiden, die für den Erhalt des Gebiets notwendig sind.

Um die Nutzung durch den Menschen mit der angestrebten Erhaltung in Einklang zu bringen, befürwortet die Kommission die Aufstellung von Bewirtschaftungsplänen, die sicherstellen, dass Tätigkeiten innerhalb oder in der Umgebung von besonderen Schutzgebieten, die nach der Vogelschutz-Richtlinie gemeldet oder nach der FFH-Richtlinie ausgewiesen wurden (und das NATURA-2000-Netz bilden), die ökologischen Erfordernisse der Arten oder der Lebensraumtypen, welche die EU erhalten will und für die diese Gebiete ausgewiesen wurden, respektieren. Man kann davon ausgehen, dass diejenigen, die natürliche Ressourcen wie wild lebende Vögel nutzen, auch dafür verantwortlich sind, dass ihre Tätigkeiten die Umwelt schonen und den betreffenden Populationen nicht schaden. Aus diesem Grund ist die Kommission der Auffassung, dass es sich bei der Jagd in NATURA-2000-Gebieten im Wesentlichen um eine Frage der Bewirtschaftung handelt, die in erster Linie an Ort und Stelle geklärt werden muss. Am besten wäre eine Bewirtschaftung nach einem Bewirtschaftungsplan, der sicherstellt, dass sich die Tätigkeiten auch mit der angestrebten Erhaltung, für welche die Gebiete ausgewiesen wurden, vereinbaren lassen.

Je nach Beschaffenheit der NATURA-2000-Gebiete und der Jagdgepflogenheiten sollten in diesen Bewirtschaftungsplänen angemessene Jagdverbotszonen ausgewiesen werden. Wie ein umfangreiches Forschungsprogramm in Dänemark gezeigt hat, kann die bedachtsame Einrichtung jagfreier Zonen dazu führen, dass sowohl die Nutzung durch Wasser- und Watvögel als auch die Möglichkeiten der Jagd in der Umgebung solcher Gebiet zunehmen. Auch in anderen Mitgliedstaaten gibt es jagdfreie Zonen, und dies nicht nur in NATURA-2000-Gebieten (z. B. die „reserves de chasse“ in Frankreich).

Die in Artikel 7 genannten Abweichungen von den Verboten des Artikel 5 in Bezug auf die Jagd sind von mehreren Bedingungen abhängig, die in Artikel 7 genannt werden. Dort heißt es: „Die Mitgliedstaaten vergewissern sich, dass bei der Jagdausübung – gegebenenfalls unter Einschluss der Falknerei -, wie sie sich aus der Anwendung der geltenden einzelstaatlichen Vorschriften ergibt, die Grundsätze für eine vernünftige Nutzung und eine ökologisch ausgewogene Regulierung der Bestände dieser betreffenden Vogelarten, insbesondere der Zugvogelarten, eingehalten werden und dass diese Jagdausübung hinsichtlich der Bestände dieser Arten mit den Bestimmungen auf Grund von Artikel 2 vereinbar ist“

Die Mitgliedstaaten sorgen insbesondere dafür, „dass die Arten, auf die die Jagdvorschriften Anwendung finden, nicht während der Nistzeit oder während der einzelnen Phasen der Brut- und Aufzuchtzeit bejagt werden. Wenn es sich um Zugvögel handelt, sorgen sie dafür, dass die Arten, für die die einzelstaatlichen Jagdvorschriften gelten, nicht während der Brut- und Aufzuchtzeit oder während ihres Rückzugs zu den Nistplätzen bejagt werden.“ Der Gerichtshof hat die zuletzt genannte Bestimmung dahingehend ausgelegt, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die Jagdsaison so festzulegen, dass sie „den lückenlosen Schutz der betreffenden Arten garantiert.“ (Urteil vom 19. Januar 1994 in der Rechtssache C-435/92 Association Pour la Protection des Animaux Sauvages und andere gegen Préfet de Maine-et Loire et Préfet de Loire-Atlantique, Slg. 1994, S. 67 Randnr. 13.) Die Vorschriften des Artikels 7 werden im Kapitel 2 ausführlich behandelt.

In Bezug auf Vogelarten ist von einem ungünstigen Erhaltungszustand (der Begriff Erhaltungsstatus einer Art ist in Artikel 1 Ziffer i der Richtlinie 92/43/EWG definiert als „die Gesamtheit der Einflüsse, die sich langfristig auf die Verbreitung und die Größe der Populationen der betreffenden Arten … auswirken können. Der Erhaltungszustand wird als „günstig“ betrachtet, wenn – auf Grund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraums, dem sie angehört, bildet und langfristig weiterhin angehören wird und – das natürliche Verbreitungsgebiet weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird und – ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist, und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern.“ Wenngleich der Begriff in der Richtlinie 79/409/EWG nicht ausdrücklich erwähnt ist, so gelten doch die sie stützenden Grundsätze ebenfalls in Bezug auf die Ziele dieser Richtlinie.) zu sprechen, wenn die Gesamtheit der Einflüsse auf die betreffende Art sich langfristig negativ auf die Verbreitung und die Größe ihrer Population auswirken können. Dies würde eine Situation erfassen, in der die Daten über die Populationsdynamik zeigen, dass diese Art langfristig kein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraums, dem sie angehört, bilden wird. (Ein günstiger Erhaltungsstatus geht von der Lebensfähigkeit der Population aus: der Begriff der „lebensfähigen“ Populationszahl stellt einen Schwellenwert für das Überleben bzw. das Aussterben dar (Fiedler & Jain 1992, Conservation Biology). Die Lebensfähigkeit von Populationen ist ein wesentlicher Aspekt der in Artikel 2 der Richtlinie festgelegten Anforderungen, der die allgemeine Verpflichtung der Aufrechterhaltung der Populationen enthält. Lebensfähige Populationen sind von größter Bedeutung, um einen gesicherten Erhaltungsstatus nachzuweisen, doch bedeutet dieser Begriff mehr als nur eine stabile Population. Äußere Faktoren wie der Verlust von Lebensraum, eine übermäßige Entnahme und der Wettbewerb durch eingeführte Arten haben oft zu einem Populationsrückgang geführt. Zufällige Schwankungen, die in dem Maße zunehmen, wie die Population zurückgehen, können selbst zu einem Aussterben von Populationen führen, die im Durchschnitt ein positives Populationswachstum aufweisen, wenn dies unterhalb der Belastbarkeit liegt.) Generell ist es selbstverständlich nicht ratsam, solche Arten oder Populationen zu bejagen, auch wenn die Jagd nicht die Ursache für ihren ungünstigen Erhaltungsstatus ist oder dazu beiträgt. Die Genehmigung, eine Art zu bejagen, kann einen starken Anreiz für die Bewirtschaftung von Lebensräumen darstellen und andere Faktoren beeinflussen, die einen Populationsrückgang begünstigen, und folglich zu dem Ziel beitragen, Bestände aufzustocken, um einen günstigen Erhaltungsstatus wieder herzustellen.

Auf die Frage der Genehmigung, Arten mit einem ungünstigen Erhaltungsstatus weiterhin zu bejagen, wurde im Rahmen der letzten vorgeschlagenen Änderung des Anhangs II der Richtlinie eingegangen. In Abschnitt 2.7 des Berichts des Ausschusses über Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments zu den Kommissionsvorschlag von 1991 über die Änderung der Vogelschutz-Richtlinie hieß es: „Wenn eine Art rückläufig ist, kann die Jagd per definitionem nicht nachhaltig sein, es sei denn, sie ist Teil eines ordnungsgemäß durchgeführten Bewirtschaftungsplans, der auch die Erhaltung von Lebensräumen und andere Maßnahmen umfasst, die den Rückgang aufhalten und diese Entwicklung letztlich umkehren.“

Zusätzlich zu den Ausnahmen für Handel und Jagd gemäß Artikel 6 Absätze 2, 3 und 7 sowie Artikel 9 können die Mitgliedstaaten von den grundlegenden Bestimmungen der Artikel 5, 6, 7 und 8 abweichen, sofern drei Bedingungen erfüllt sind: a) Es gibt keine andere zufriedenstellende Lösung, b) einer der in Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, b und c genannten Gründe trifft zu oder c) die technischen Anforderungen gemäß Artikel 9 Absatz 2 sind erfüllt. Diese Bedingungen werden im Einzelnen in Kapitel 3 behandelt. Artikel 9 regelt ferner, dass die Mitgliedstaaten der Kommission jeweils einen Jahresbericht über die Gewährung von Abweichungen vorlegen. (Auf der Grundlage der Jahresberichte fertigt die Kommission einen Bericht über die Inanspruchnahme der Abweichungsbestimmungen der Vogelschutzrichtlinie für die Konvention über die Erhaltung wild lebender Pflanzen und Tiere und die natürlichen Lebensräume in Europa. Dieser Zweijahresbericht wird gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Konvention vorgelegt.)

Weitere Kriterien sind in Artikel 8 genannt, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, „sämtliche Mittel, Einrichtungen oder Methoden, mit denen Vögel in Mengen oder wahllos gefangen oder getötet werden oder die gebietsweise das Verschwinden einer Vogelart nach sich ziehen können, insbesondere die in Anhang IV Buchstabe a aufgeführten Mittel, Einrichtungen und Methoden“ zu untersagen. Die Jagd von Verkehrsmittel aus und unter den in Anhang IV b genannten Bedingungen muss ebenfalls verboten werden.

Artikel 11 betrifft die Vermeidung von Schäden an der örtlichen Pflanzen- und Tierwelt durch Ansiedlung wild lebender Vogelarten, die im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten nicht heimisch sind. Einer der am umfangreichsten dokumentierten Fälle ist die Bedrohung der gefährdeten, heimischen, europäischen Weißkopfruderente Oxyura leucocephala durch die Schwarzkopfruderente Oxyura jamaicensis infolge Hybridisierung, Existenzkampf und Verdrängung. Es ist durchaus möglich, dass durch Ansiedlung nicht nur seltene, sondern auch weit verbreitete Arten bedroht werden, wie solche, die heutzutage zu den bejagbaren Arten zählen.

Jagdlich relevante Rechtsverfahren. Näheres findet sich im Internet auf der Web-Seite des EuGH unter (http://curia.europa.eu/de/content juris/index.htm)
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	Jagdzeiten in der Steiermark (alphabetisch), LGBl. Nr. 16/1987 in der Fassung der Novelle LGBl. Nr. 69/2009

	Jagdzeiten in der Steiermark (alphabetisch)

Alpenmurmeltiere

1.8.-30.9.

Baum(Edel-)marder

ganzjährig

Blässhühner

1.9.-31.12.

Dachs

ganzjährig

Damwild

1.8.-15.1.

Fasanhahnen

1.10.-31.12.

Fasanhennen

16.10.-31.12

Feldhase in den Bez. DL FG FF G GU (außer Ger. Bez. Frohnl.), LB RA HB WZ 

16.10.-15.12.

Feldhase in den übr. Bez. & Frohnleiten, 

1.11.-31.12.

Fuchs

ganzjährig

Gamswild

1.8.-31.12.

Grau- und Saatgänse, Stock- und Krickenten

1.9.-31.12.

Haselhahnen

1.9.-30.11.

Hirsche d. KI. I und II

1.8.-31.12.

Hirsche d. KI. III

1.8.-15.1.

Hirsch-Tiere, führend, und Kälber

1.7.-15.1..

Hirsch-Tiere, nicht führend, und Schmalspießer

1.6.-15.1.

Iltis

ganzjährig

Kaninchen

ganzjährig

Marderhund

ganzjährig

Muffelwild

1.7.-31.12.

Rebhühner

1.10.-30.11.

Rehböcke d. KI. I und II

1.6.-31.10.

Rehböcke d. KI. III

1.5.-31.10.

Rehgeißen, führend, und Kitze

16.8.-31.12.

Rehgeißen, nicht führend

16.5.-31.12.

Reh, Schmalgeißen

1.5.-31.12.

Ringeltauben

15.3.-15.4. + 16.6.-31.1.

Schwarzwild, führende Bachen

1.8.-31.1.

Schwarzwild, sonstiges

ganzjährig

Steinböcke

1.8.-31.1.

Steingeißen und Kitze

1.8.-31.12.

Steinmarder

ganzjährig

Türkentauben

16.06. – 31.01.

Waldschnepfen.

 11.09. – 19.02.

Waschbär

ganzjährig

Wiesel, Großes (Hermelin) und Kleines (Mauswiesel)

1.6.-31.1.

Der Abschuss von Wild, für das keine Jagdzeiten festgesetzt sind, ist verboten. Muttertiere jeglichen Wildes sind während der Zeit der Jungenaufzucht zu schonen! Für Auerhahnen, Birkhahnen und Rabenvögel bestehen Sonderregelungen! 
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